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Kurz vorab...





�
Diese Seiten...


... reichen für den Einstieg in die Problematik, sind aber keine komplette Information. Sie reißen jedoch immerhin alle grundsätzlichen Fragen zum Thema an und zeigen Ihnen, wo die Probleme liegen, damit Sie beurteilen können, worauf es in Ihrem Einzelfall ankommt.


Eine speziell auf Ihren Fall bezogene Rechtsberatung können diese Seiten  nicht ersetzen. Nach der Lektüre sollten Sie sich daher immer zusätzlichen Rat bei einem Rechtskundigen holen, bevor Sie irgendwelche Schritte einleiten oder weitere unternehmen.





Copyright


Diese Seiten sind “Public Domain”, dürfen also frei kopiert und weiterverbreitet werden. In anderen Publikationen darf ihr Inhalt aber nur mit meiner Genehmigung weiterverwendet werden








Aktualität


Diese Broschüre wird gelegentlich überarbeitet und an den aktuellen Stand von Gesetz und Rechtsprechung  angepaßt. Wenn Sie also eine eine etwas ältere Ausgabe dieser Seiten vor sich haben, sollten Sie im Internet unter der Adresse http://www. kanzlei-kassing.de unter der Rubrik “Download” nachschauen, ob es nicht inzwischen eine neuere gibt. Diese Version hier stammt vom Jui 1999.





Kritik und Anregungen


Kein Mensch ist vollkommen und ich schon gleich gar nicht. Sollten Sie in dieser Broschüre etwas entdecken, was zu berichtigen ist, wäre ich Ihnen für eine kurze Nachricht per E-Mail unter der Adresse info@kanzlei-kassing.de dankbar. Hier wird auch Ihre Kritik dankbar entgegengenommen. Oder Sie schreiben oder faxen mir oder rufen mich an:
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Rechtsanwalt Gerhard Kaßing


Paul-Hösch-Str. 37, 81243 München, �Tel.: 089/834 78 63; Fax.: 089/820 46 90
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Allgemeines - Wann sind ehevertragliche Regelungen sinnvoll?








�
Wenn zwei sich heiraten, hängt der Himmel voller Geigen. Man blickt vertrauensvoll in eine gemeinsame Zukunft und keiner verschwendet einen Gedanken an den Umstand, der bereits während der Trauungszeremonie erwähnt wird: Daß es nämlich außer den guten auch noch böse Tage geben kann. 


    Ist das wirklich wahr? Rechnet damit wirklich keiner? Warum erleben dann die nichtehelichen Lebensgemeinschaften einen derartigen Boom? Warum können sich so viele Leute, die schon länger zusammenleben, einfach nicht entscheiden, den Schritt in die Ehe zu tun? Spricht man solche Leute darauf an, kann man die blumenreichsten Erklärungen dafür hören, warum man vom Heiraten bisher (!) abgesehen hat. Letztlich steckt hinter den allermeisten nichtehelichen Lebensgemeinschaften die Angst, sich durch eine Eheschließung so stark zu binden, daß man unter Umständen, im Falle, daß es doch kracht, nur noch sehr schwer wieder voneinander wegkommt. 


    Mit anderen Worten: Es ist eine Tatsache, daß die meisten Leute, die mit einem Partner zusammenleben, sich immer wieder Gedanken über das Ende einer Partnerschaft machen bzw. dieses Ende wenigstens mit einkalkulieren. 


   Wer sich langfristig emotional an einen Partner bindet, begeht also kein Sakrileg, wenn er sich überlegt, was denn nun eigentlich am Ende dieser Partnerschaft passieren mag. Er tut nur das, was alle anderen auch tun und trägt dem realistischen Risiko Rechnung, daß sich die Menschen nun einmal ändern - so wie die Umstände, in denen sie leben. Genau das ist nämlich im Allgemeinen der Grund weshalb in Deutschland eine von drei geschlossenen Ehen geschieden wird. 
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Ein Ehevertrag kann von Anfang an Klarheit darüber schaffen, was geschehen soll, wenn die Partnerschaft keine mehr ist und auch nach außen hin aufgelöst werden soll. Das ist auch normalerweise seine Funktion. Der Gesetzgeber hat jedoch genügend Spielräume gelassen, um Eheverträge auch in einigen anderen Situationen sinnvoll sein zu lassen: 





Wer nur wegen der "allzu festen Bindung" vor einer Ehe zurückschreckt, dem kann ein Ehevertrag den Schritt erheblich erleichtern (vgl. insoweit die Ausführungen zur kinderlosen Doppelverdiener-Ehe). 





Gehen zwei Leute eine Ehe ein, von denen der eine erheblich verschuldet ist, kann durch den Ehevertrag Klarheit geschaffen werden, wem in der Ehe was gehört und wovon die Gläubiger des Schuldners gefälligst ihre Hände zu lassen haben. �


Mit anderen Worten: Eheverträge dienen nicht nur der problemlosen Abwicklung von Ehen nach ihrem Scheitern, sondern sie können auch sehr nützlich sein, indem sie die Voraussetzungen für eine Ehe überhaupt erst schaffen oder aber einen finanziellen Schutzbereich schaffen, in den Dritte nicht eingreifen können. 





Diese Seiten können eine ausführliche Beratung im Einzelfall durch einen Rechtsanwalt oder Notar nicht ersetzen. Sie sollen nur anhand einiger Beispiele erläutern, wann und unter welchen Umständen Eheverträge durchaus sinnvoll sein können. 


    Zu diesem Zwecke seien hier die vier folgenden beispielhaften Situationen herausgegriffen: 
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Beide Ehegaten verdienen und die Ehe soll kinderlos bleiben 





�
Zum großen Leidwesen aller Familien- und Rentenpolitiker entwickelt sich diese Form ehelichen Zusammenlebens immer mehr zum Regelfall. Ehepartner, die eine solche Form des Zusammenlebens praktizieren, heißen in der amerikanischen Umgangssprache inzwischen "dinks" (Abkürzung für double income no kids). 





Muß eine solche Form der Partnerschaft auseinandergesetzt werden, können die gesetzlichen Regeln zu einigen Ungerechtigkeiten führen. Denn es ist ja beim besten Willen nicht einzusehen, warum zwei Partner, die schon vor der Ehe für sich selbst sorgen konnten und dies auch während der Ehe im Prinzip getan haben, plötzlich zum Ende der Ehe ihr Vermögen im Wege des Zugewinnausgleichs durcheinanderwürfeln sollen. Es ist auch nicht einzusehen, warum der eine rentenrechtlich im Wege des Versorgungsausgleichs vom anderen profitieren sollte, während der andere dann plötzlich weniger Rente hat. Am wenigsten ist einzusehen, warum der Minderverdienende, gleichwohl aber auf eigenen Füßen stehende Ehegatte vom anderen Aufstockungsunterhalt verlangen sollte. 
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Zweckmäßig ist es in diesem Zusammenhang, auch gleichzeitig eine testamentarische Verfügung zu treffen. So ist es beispielsweise möglich, daß sich die Eheleute im Ehevertrag gegenseitig zu Alleinerben einsetzen. 





Diese Form des Ehevertrages ist jedoch nicht ganz ungefährlich, weil sie – ähnlich wie die gesetzlichen Regelungen – unflexibel ist. Die vertraglich vereinbarte Form des ehelichen Zusammenlebens mag für den Beginn der Ehe richtig sein. Ändern sich jedoch die Vorstellungen der Ehegatten und wird aus einem Leben zu zweit dann plötzlich ein Leben zu dritt oder gar zu viert, weil Kinder hinzukommen, kann die Vereinbarung im Falle der Scheidung zu Ungerechtigkeiten führen, da wegen des familiären Zuwachses einer der Ehegatten ja nicht mehr voll arbeiten kann und deshalb weniger Rentenansprüche hinzubekommt als der andere Ehegatte und weniger Vermögen hinzuverdienen kann. Kommt es gar zu einer Scheidung, während die Kinder noch nicht "aus dem Gröbsten heraus sind", steht dem dann alleinerziehenden Ehegatten nicht einmal Unterhalt wegen Kindeserziehung zu. 


Stellt sich also Familienzuwachs ein, sollte der Ehevertrag entsprechend abgeändert werden. Noch besser ist es, gleich von vornherein eine flexible Vertragsvereinbarung zu treffen, die die Möglichkeit von gemeinsamen Kindern mit einschließt. Diese Möglichkeit wird im Kapitel "Beide verdienen, Kinder sind geplant") näher erläutert.
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�
Beide Ehegatten verdienen, Kinder sind geplant 





�
Oft beginnen die Eheleute das eheliche Zusammenleben als "dinks", haben jedoch den Wunsch, nach einigen Jahren Ehe ein Kind zu bekommen. Je nachdem, ob der Kinderwunsch in Erfüllung geht oder nicht, kann die eine ehevertragliche Regelung gerechter sein als die andere.  





Der Veränderung der tatsächlichen Lebensverhältnisse in der Partnerschaft durch die Geburt eines Kindes kann man dadurch Rechnung tragen, daß man für die Zeit bis dahin Gütertrennung, Verzicht auf Unterhalt (insbesondere Aufstockungsunterhalt) und Ausschluß des Versorgungsausgleichs vereinbart, diese Regeln aber mit der auflösenden Bedingung versieht, daß im Falle der Geburt eines Kindes wieder die gesetzlichen Regeln der Zugewinngemeinschaft und die gesetzlichen Unterhaltsrechte gelten sollen. Auch der Ausschluß des Versorgungsausgleichs kann unter einer entsprechenden auflösenden Bedingung vereinbart werden.
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Erbrechtlich kann diese Konstellation so geregelt werden, daß sich die Ehegatten zunächst zu Alleinerben einsetzen und zusätzlich vereinbaren, daß evtl. gemeinsame Kinder dann den Zweitversterbenden anteilig beerben (sog. "Berliner Testament"). 





Eine solche vertragliche Regel dürfte in der Tat den Vorstellungen der meisten Heiratswilligen am ehesten entsprechen. Ein solcher Ehevertrag könnte in etwa so aussehen wie das Vertragsmuster auf Seite12. Bitte beachten Sie jedoch, daß dieses Muster allenfalls eine ungefähre Orientierung bieten kann. Ein solcher Vertrag muß auf den Einzelfall jeweils individuell abgestimmt sein.


�



Ein Ehegatte ist wesentlich finanzkräftiger als der andere 





�
Fälle wie dieser geistern immer wieder durch die Presse – zuletzt wurde die Scheidung zwischen Dieter Bohlen und Verona Feldbusch ausgeführlich in den einschlägigen Gazetten abgehandelt. Ein krasses Beispiel wie dieses zeigt, daß die gesetzlichen Regeln auch hier zu unbefriedigenden Ergebnissen führen: 





•Zwar fällt das in die Ehe eingebrachte Vermögen (Anfangsvermögen) des begüterten Ehegatten nicht in den Zugewinn und damit hat auch der mittellose Ehegatte darauf im Wege des Zugewinnausgleichs keinen Zugriff. Trägt jedoch dieses Vermögen wiederum Früchte (Zinsen auf Bankkonten, Kursgewinne von Aktien, Wertsteigerungen von Grundstücken), so müssen bei Vorliegen des gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft diese Mehrwerte als Zugewinn zwischen den Parteien hälftig aufgeteilt werden.�


•Infolge seiner finanziellen Mittel hat der begüterte Ehegatte dem mittellosen einen wesentlich höheren Lebensstandard gewährt, als dieser es sich mit seinem eigenen (für einen bescheidenen Lebensstandard gerade ausreichenden) Gehalt hätte leisten können. Das hat zur Folge, daß der mittellose Ehegatte nach der Scheidung Aufstockungsunterhalt verlangen kann.�


•Ferner hat der begüterte Ehegatte in aller Regel vielleicht keine gesetzlichen Rentenansprüche aber doch solche aus hochdotierten Rentenversicherungsverträgen. Hier hätte im Falle einer Scheidung ein schuldrechtlicher Versorgungsausgleich zu erfolgen. 








Diese Ungerechtigkeiten kann man dadurch vermeiden, in dem man hinsichtlich des Güterstandes entweder Gütertrennung vereinbart oder aber beim gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bleibt, beim Zugewinnausgleich aber keine hälftige Teilung vereinbart, sondern den mittellosen Ehegatten beispielsweise nur zu einem Viertel oder Fünftel am Vermögenszuwachs beteiligt. 





Hinsichtlich des nachehelichen Unterhalts sollte insbesondere der Aufstockungsunterhalt ausgeschlossen werden. Die übrigen Unterhalts�
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tatbestände (Unterhalt wegen Kindeserziehung, wegen Krankheit, wegen Arbeitslosigkeit, wegen Alter, etc.) können fairerweise bestehen bleiben, allerdings mit der Maßgabe, daß sich der nacheheliche Unterhalt nicht nach den ehelichen Lebensverhältnissen berechnet, sondern nach der beruflichen Stellung des unterhaltsberechtigten Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschließung, sollte der sich daraus ergebende Unterhaltsanspruch niedriger sein. 





Den Versorgungsausgleich kann man entweder ganz ausschließen oder den Ausschluß davon abhängig machen, daß der begüterte Ehegatte für den mittellosen eine entsprechende (d.h. höhenmäßig angemessene)  Rentenversicherung abschließt. 





Auch bei dieser Konstellation sollten entsprechende erbrechtliche Klauseln eingebaut sein.


�



Einer der Ehepartner ist hoch verschuldet 





�
In solch einem Fall empfiehlt es sich auf jeden Fall, im Ehevertrag festzustellen, daß das gesamte Inventar der Ehewohnung und alle Gegenstände, die hinzukommen, im alleinigen Vermögen des anderen Ehepartners stehen. Man kann dann dem Gerichtsvollzieher an der Zwangsvollstreckung hindern, in dem man den Ehevertrag vorzeigt. 





In Fällen wie diesen muß nicht unbedingt Gütertrennung vereinbart werden. Die Eheschließenden können es auch beim gesetzlichen Güterstand 


der Zugewinngemeinschaft verbleiben lassen. Sie sollten aber auf jeden Fall vertraglich festlegen, wieviel Vermögen der eine Ehegatte und in welcher Höhe der andere Ehegatte Schulden hat. Das Anfangsvermögen des verschuldeten Ehegatten sollte auf einen entsprechenden Minus-Betrag festgestellt werden, damit später bei einem evtl. Zugewinnausgleich Ungerechtigkeiten vermieden werden. 





Bei der Konstellation sollte auf nachehelichen Unterhalt verzichtet werden. Denn jede Unterhaltszahlung nach der Ehe führt im Prinzip nur dazu, daß der geschiedene Ehegatte immer noch seinen Beitrag zu den bestehenden Schulden des anderen Ehegatten leistet. 





Ob auch der Versorgungsausgleich ausgeschlossen werden sollte, muß im Einzelfalle entschieden werden. Hoch verschuldete Ehegatten sind im Zweifel selbständig oder verdienen, wenn sie angestellt sind, nur sehr wenig, um unter der Pfändungsfreigrenze zu bleiben. Sie werden also in aller Regel während der Ehezeit wesentlich weniger Alterversorgungsansprüche ansammeln als der andere, solvente Ehepartner. Aus diesem Gesichtspunkt kann der Ausschluß des Versorgungsausgleichs häufig in Frage kommen.
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Was bedeutet eigentlich...?





�
Nicht jeder ist mit dem Vokabular der Juristen vertraut. Einige Begriffe, die in den vorstehenden Ausführungen aufgetaucht sind, sollen deshalb hier kurz erläutert werden.








Aufstockungsunterhalt 





Nach der Ehescheidung kann unter gewissen Umständen, wenn im Ehevertrag nichts anderes vereinbart ist, ein Ehegatte vom anderen Unterhalt verlangen, und zwar insbesondere dann, wenn er Kinder erzieht, krank ist, keinen Beruf hat und erst eine Ausbildung machen muß, schon zu alt zum arbeiten oder arbeitslos ist. 





Einen Sonderfall bildet in diesem Zusammenhang der Aufstockungsunterhalt. Ein Ehegatte kann vom anderen nämlich auch dann Unterhalt verlangen, wenn er sich zwar durch eigene Arbeit selbst ernähren kann und auch angemessen verdient, diese Einkünfte aber nicht ausreichen, um den gleichen Lebensstil zu führen, der während der Ehe üblich war. Eine derartige Situation kann leicht bei Doppelverdiener-Ehen eintreten. Hat beispielsweise die Frau des Chefarztes (der DM 10.000,00 netto verdient) als Sekretärin gearbeitet (mit einem Nettoverdienst von DM 2.500,00) und arbeiten nach der Scheidung beide in gleichem Umfang weiter, so hätte die Ehefrau, wäre sie jetzt auf ihr eigenes Gehalt angewiesen, eine erhebliche Einbuße an Lebensqualität. Das Gesetz sieht vor, daß sie vom Ehemann so viel Unterhalt verlangen kann, wie sie braucht, um den bisherigen Lebensstil weiterführen zu können. 





Speziell dieser Aufstockungsunterhalt wird in vielen Fällen als ungerecht empfunden (insbesondere dann, wenn es der den Unterhalt Verlangende war, der das Ende der Ehe herbeigeführt hat). Folglich bietet es sich an, zumindest diesen Aufstockungsunterhalt im Rahmen eines Ehevertrages für den Fall einer Scheidung auszuschließen. 








Gütergemeinschaft 





Dieser Güterstand muß durch Ehevertrag extra vereinbart werden. Sie hat zur Folge, daß alles, was während der Ehe erworben wird, gemeinschaftliches Vermögen der Ehegatten wird. Die Regelungen, die das Gesetz für die Gütergemeinschaft vorsieht, sind außerordentlich kompliziert. Bei Vereinbarung dieses Güterstandes existieren beispielsweise plötzlich fünf Vermögensmassen, nämlich das gemeinschaftliche Vermögen beider Ehegatten, das Vorbehaltsgut des Mannes und der Frau sowie das Sondergut des Mannes und der Frau. Schon das macht diesen Güterstand für Laien schwer verständlich. Auch für den Juristen gestaltet sich die gesetzliche Regelung außerordentlich kompliziert. 





Zu offenen Ungerechtigkeiten für dieser Güterstand in zwei Haftungsfragen: 





•Stellt der eine Ehegatte etwas an (hat er z.B. einen Verkehrsunfall, für den keine Versicherung einsteht), haftet der andere Ehegatte für die Folgen mit.


•Verlangen beispielsweise die Eltern des einen Ehegatten Unterhalt von diesem, haftet für die Unterhaltsforderungen auch der andere Ehegatte mit. 





Unter Umständen kann die Vereinbarung der Gütergemeinschaft dazu führen, daß einer der beiden Ehegatten Schenkungssteuer zahlen muß, weil er plötzlich Mitinhaber eines relativ großen Vermögens wird. 





Fachleute raten von diesem Güterstand zwischenzeitlich generell ab, weil er nicht mehr zeitgemäß ist. Er sollte nur in seltenen Ausnahmefällen vereinbart werden und ist deshalb nicht Gegenstand dieser Seiten.








Gütertrennung 


Vereinbaren die Eheleute Gütertrennung, dann bleiben die Vermögen von Mann und Frau vollkommen voneinander getrennt. Beide haben ihr eigenes Vermögen und können darüber alleine verwalten und auch ohne Zustimmung des anderen Ehegatten darüber verfügen (was bei der Zugewinngemeinschaft beispielsweise nicht so ist!). 





Endet die Ehe, so spielt es keine Rolle, ob ein Ehegatten mehr Vermögen erworben hat als der andere. Ein Ausgleich zwischen den Vermögensmassen erfolgt nicht. 





Dieser Güterstand bietet sich speziell für Doppelverdiener-Ehen ohne Kinder an. Er stellt für diese Form des Zusammenlebens zweifelsohne die gerechteste Lösung dar.








Versorgungsausgleich 





Der Versorgungsausgleich befaßt sich mit den Ansprüchen der Eheleute auf Altersversorgung. Solange er nicht durch Ehevertrag ausgeschlossen wird, wird er von gesetzeswegen im Falle der Scheidung einer Ehe durchgeführt. Dies ist insbesondere sinnvoll und notwendig, wenn die Eheleute eine typische "Hausfrauenehe" geführt haben, in der die Ehefrau nur geringfügig hinzuverdient hat. In diesem Falle hat nämlich der Ehemann während der Ehezeit wesentlich mehr Rentenansprüche erworben (weil er ja viel mehr in die Rentenversicherung einbezahlt hat) als die Ehefrau. Der Versorgungsausgleich bewirkt, daß die während der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche gerecht unter die Eheleute aufgeteilt werden, so daß nach der Durchführung des Versorgungsausgleichs jeder Ehegatte aus der Ehezeit die gleichen Rentenansprüche in sein zukünftiges Leben mitnimmt. 





Außer Acht bleiben die Ansprüche, die bereits vor der Ehezeit erworben wurden. Diese verbleiben jeweils bei dem Ehegatten, der sie angesammelt hat. Das gleiche gilt selbstverständlich für die Ansprüche nach Ende der Ehe. 





In gewissen Konstellationen kann der zwingend durchzuführende Versorgungsausgleich jedoch zu einer Ungerechtigkeit führen. Hat beispielsweise der Mietshausbesitzer, der von seinen Mieteinkünften lebt, eine Krankenschwester geheiratet, dann erwirbt der Ehemann während der Ehezeit keinerlei Altersversorgungsansprüche (denn er zahlt ja in keine gesetzliche Rentenversicherung ein), während dies die Krankenschwester sehr wohl tut, allerdings in bescheidenem Maße, denn ihr Gehalt ist ja nicht allzu hoch. Am Ende der Ehezeit müßte dann die Krankenschwester auch noch die Hälfte ihrer Altersversorgungsansprüche an ihren Mann abtreten, der ja weiterhin durch seine Mieteinnahmen bestens (und zwar auch im Alter) versorgt ist. In einem solchen Fall bietet sich der Ausschluß des Versorgungsausgleichs per Ehevertrag an.








Zugewinngemeinschaft 





Wenn Sie heiraten, ohne einen Ehevertrag abzuschließen, dann leben sie im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet kurz zusammengefaßt: 





Anfangsvermögen


•Alles, was den Eheleuten vor der Eheschließung jeweils gehört hat, bleibt auch danach jeweils im Besitz jedes einzelnen. War also die Ehefrau vor der Eheschließung Eigentümerin einer Wohnung, so gehört ihr die Wohnung auch in der Ehe alleine. Was die Eheleute also mitbringen, gehört zum sog. "Anfangsvermögen", mit dem jeder die Ehe beginnt. Dabei gibt es nach dem Gesetz kein negatives Anfangsvermögen. Bringt also einer der beiden Ehepartner Schulden in die Ehe mit, werden diese nicht als "Anfangsschulden" berücksichtigt. Das kann, wie wir gleich sehen werden, zu Ungerechtigkeiten beim Zugewinnausgleich führen.


•Was die Eheleute jeweils innerhalb der Ehe an Zugewinn erwerben, gehört zwar auch jedem Ehegatten separat. Wird die Ehe jedoch aufgelöst, fällt das während der Ehe Erworbene in den Zugewinnausgleich hinein.





Davon gibt es jedoch zwei wichtige Ausnahmen: Bekommt ein Ehegatte etwas geschenkt oder erbt er etwas, bleibt dieser Vermögenszuwachs beim Zugewinnausgleich außer Acht. Er wird dem Anfangsvermögen zugerechnet. Es wird also so getan, wie wenn der Ehegatte das Geschenkte oder Ererbte schon vor der Ehe gehabt hätte.





Endvermögen


Das jenige, was jeder Ehegatte am Ende der Ehezeit als Vermögen besitzt, wird als Endvermögen bezeichnet. Das endvermögen kann logischerweise höher oder auch niedriger sein als das Anfangsvermögen.





Zugewinnausgleich


Der Zugewinnausgleich am Ende der Ehe (bzw. am Ende des Güterstandes) wird dadurch herbeigeführt, daß das Endvermögen beider Ehegatten mit dem Anfangsvermögen verglichen wird. Die Differenz wird dann durch zwei geteilt. Diese Regel ist dann gerecht, wenn die Eheleute eine klassische "Hausfrauenehe" geführt haben. Bei dieser Regelung wird nämlich die Ehefrau, die ja ihren Beitrag zur Vermögensmehrung durch die Sorge um die Familie geleistet hat, fair an dem beteiligt, was der Ehemann an Finanziellem erwirtschaftet hat.





Die gesetzliche Regel kann jedoch auch zu erheblichen Ungerechtigkeiten führen: Hat beispielsweise ein Ehegatte eine Eigentumswohnung im Wert von DM 300.000,00 in die Ehe eingebracht und der andere Schulden von DM 200.000,00 und haben beide während der Ehe DM 200.000,00 hinzuverdient, so hat am Schluß der Ehe der eine ein Vermögen von Null und der andere ein Vermögen von DM 500.000,00. Da die Schulden beim Anfangsvermögen lt. Gesetz unberücksichtigt bleiben, kann jedoch der Vermögenslose vom anderen DM 100.000,00 fordern (die Hälfte des Hinzuverdienten), obwohl ja eigentlich während der Ehe insgesamt DM 400.000,00 hinzuverdient wurden. Während also der eine seine Schulden getilgt hat und nun auch noch die Hand aufhalten kann, wird der andere um die Hälfte des von ihm Erarbeiteten ärmer. Eine solche Ungerechtigkeit kann ein Ehevertrag beseitigen.





Zu Härten kann es auch dann kommen, wenn der Zugewinn des einen Ehegatten beispielsweise nur in einer Wertsteigerung seines Grundbesitzes besteht. Ist die in die Ehe eingebrachte Eigentumswohnung statt DM 300.000,00 jetzt zwischenzeitlich DM 450.000,00 wert, hat der andere Ehegatte Anspruch auf einen Ausgleich von DM 75.000,00. Der Wohnungseigentümer muß zur Auszahlung dieses Ausgleichsanspruches entweder erhebliche Schulden machen oder gar evtl. die Wohnung verkaufen. Auch das kann durch einen Ehevertrag vermieden werden.


�






�
Vertragsmuster





 





München, den 16.03.1998 





Vor mir, dem Notar Dr. Schreiber, sind heute erschienen 





1.Klaus Huber, geb. am 30.10.1972, Augsburger Str. 7, 80789 München, und 2.Sabine Meier, geb. am 15.03.1974, wohnhaft ebenfalls Augsburger Str. 7, 





80789 München

















Die Erschienen erklären, in Kürze heiraten zu wollen. Für diesen Fall schließen sie folgenden 





 





Ehe- und Erbvertrag 





§ 1





Güterrechtliche Regelungen 





Die Erschienen vereinbaren Gütertrennung. 





Diese Vereinbarung ist jedoch auflösend bedingt. Übt einer der beiden Vertragsschließenden seinen Beruf wegen der Geburt eines gemeinsamen Kindes ganz oder teilweise nicht mehr aus, soll ab dem Tage der Geburt zwischen den Vertragsschließenden der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft gelten. Was beide Vertragsschließenden bis zu diesem Zeitpunkt an Vermögen erworben haben, ist dann jeweils als Anfangsvermögen anzusetzen.





 





§ 2





Regelungen über den nachehelichen Unterhalt 





Die Vertragsschließenden verzichten auf nachehelichen Unterhalt und nehmen diesen Verzicht gegenseitig an. Dieser Verzicht gilt für jede Form des Unterhalts und auch für den Fall der Not. 





Der Notar hat die Vertragsschließenden darüber aufgeklärt, daß dieser Verzicht die Wirkung hat, daß kein Vertragsschließender vom anderen Unterhalt nach der Scheidung verlangen kann, und zwar auch dann nicht, wenn ein Ehegatte nicht in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten.





Der Unterhaltsverzicht wird jedoch unter einer auflösenden Bedingung erklärt. Wird ein gemeinsames Kind geboren und gibt ein Ehegatte deswegen seinen Beruf entweder auf oder geht ihm nicht mehr vollumfänglich nach, gilt ab dem Tage der Geburt des Kindes das gesetzliche Unterhaltsrecht als vereinbart.





 





§ 3





Versorgungsausgleich 





Die Vertragspartner schließen den gesetzlichen Versorgungsausgleich aus. 





Der Notar hat die Vertragsschließenden darüber aufgeklärt, daß es sich bei dem Versorgungsausgleich um den Ausgleich der in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften handelt und daß dieser von gesetzeswegen eigentlich durchgeführt werden soll. Der Notar hat ferner darüber aufgeklärt, daß der Versorgungsausgleich nur dann wirksam ausgeschlossen ist, wenn nicht binnen eines Jahres nach Abschluß dieses Vertrages Antrag auf Ehescheidung gestellt wird. 





Der Ausschluß des Versorgungsausgleichs wird unter einer auflösenden Bedingung vereinbart. Wir ein gemeinsames Kind geboren und gibt ein Ehegatte deswegen seinen Beruf auf bzw. übt ihn nur noch teilweise aus, soll der Ausschluß des Versorgungsausgleichs ab dem Tag der Geburt nicht mehr gelten. Der Ausgleich der Versorgungsansprüche soll dann mit dem Tag der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes als Stichtag durchgeführt werden.





 





§ 4





Erbrechtliche Regelungen





 





Die Vertragsschließenden setzen sich gegenseitig zu alleinigen Erben ein. Evtl. eheliche Kinder gelten nach dem Tode des Erstversterbenden als auf den Pflichtteil gesetzt. Bestehen sie gegenüber dem überlebenden Ehegatten auf Auszahlung des Pflichtteils, gelten sie auch nach dem Tode des letztversterbenden Ehegatten als auf den Pflichtteil gesetzt.





 





§ 5





Salvatorische Klausel





 





(Hier folgen die üblichen Vertragsklauseln für den Fall einer evtl. Unwirksamkeit eines Vertragsteils) 





(Übrige notwendige Vermerke des Notars)
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Ein guter Ehevertrag ist nie dazu da, einen der beiden Eheleute zu übervorteilen sondern nur dazu, eine Regelung zu treffen, die für beide gerecht ist.





Diese Ungerechtigkeiten können vermieden werden, wenn die Eheleute einen Ehevertrag abschließen und in diesem 





Gütertrennung vereinbaren 


gegenseitig auf jede Form des nachehelichen Unterhalts, auch für den Fall der Not, verzichten 


und den Versorgungsausgleich ausschließen.








Wenn Sie „Zuwachs“ einkalkulieren, können Sie sehr flexible ehevertragliche Regelungen treffen.





Durch flexible Regelungen kann vermieden werden, daß der weniger Wohlhabende ungerechtfertigt am Vermögen des anderen beteiligt wird, sollte es zur Trennung kommen.
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